
Richtlinien für AnbieterInnen und BenutzerInnen von privaten 
Betreuungsplätzen 
 
 
 

Verantwortung 
 

Das Angebot von Privatpersonen wird in bezug auf die Qualität der Betreuung nicht 
kontrolliert. Der Versicherungsschutz ist zwischen den Eltern und den Betreuern zu regeln. 
Die Gemeinde führt auch keine Kontrollen durch und übernimmt deshalb keinerlei 
Verantwortung. 
 
 
 

Richtlinien für die Entschädigung 
 

Die Gemeindeverwaltung ist nur Adressvermittlerin. Grundsätzlich sind die AnbieterInnen 
von privaten Betreuungsplätzen in der Gestaltung des Angebotes frei. Es wird jedoch ein 
einheitlicher Entschädigungstarif zur Anwendung empfohlen. 
 
 
 

Stundenaufteilung 
 

Ganzer Tag: 07.00 bis 18.00 Uhr 
½ Tag mit Essen 07.00 bis 13.15 Uhr 
½ Tag morgen ohne Essen 07.00 bis 12.00 Uhr 
½ Tag Nachmittag ohne Essen 13.15 bis 18.00 Uhr 
 
 

Tarifempfehlung 
 

Pro Betreuungseinheit (1 Stunde) Fr. 3.00 
Znüni/Zvieri Fr. 1.00 
Mittagessen Fr. 6.00 
 
 
Schönenberg, 01. Dezember 2006/je 
 
 
 

Vom Gemeinderat genehmigt am 28. November 2006 
 


